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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Katrin Ebner-Steiner, Christoph Maier, Martin Böhm, Richard 
Graupner, Prof. Dr. Ingo Hahn, Markus Walbrunn, Ralf Stadler, Gerd Mannes, 
Harald Meußgeier und Fraktion (AfD) 

Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Flächen in  
Kirchenbesitz offenlegen! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, zur Haltung der Bischofskonferenz Stellung zu 
nehmen, die in der am 11.09.2024 vorgestellten Studie „Ernährungssicherheit, Klima-
schutz und Biodiversität: Ethische Perspektiven für die globale Landnutzung“ zum Aus-
druck kommt.  

Insbesondere wird sie aufgefordert 

─  darzulegen, wie hoch der landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Grundbesitz 
der katholischen und evangelischen Kirche in Bayern ist (nach Diözesen getrennt), 

─ offenzulegen, wieviel EU-Ausgleichszahlungen die Kirche bzw. ihre Pächter pro 
Jahr seit 2013 erhalten haben und wie hoch die sonstigen Subventionen sind, die 
auf kirchliche Flächen entfallen, 

─ darzulegen, welche Erkenntnisse sie über die Art der Bewirtschaftung der im kirch-
lichen Besitz befindlichen Flächen hat und auf wieviel Euro pro ha sich die durch-
schnittliche Pacht beläuft. 

Die Staatsregierung wird ferner dazu aufgefordert, sich gegenüber den Kirchen dafür 
einzusetzen, dass diese sich an die eigenen Bewirtschaftungsvorgaben halten, die in 
der Studie zum Ausdruck kommen.  

 

 

Begründung: 

Die Sachverständigengruppe Weltwirtschaft und Sozialethik der Bischofskonferenz 
hatte in ihrem in München am 11.09.2024 vorgestellten Papier unter anderem ein Um-
steuern in der Agrarpolitik hierzulande und weltweit gefordert. Sie hat u. a. auch auf die 
Agar-Förderpolitik Bezug genommen. Ein verengtes Verständnis von Effizienz habe zu 
einer problematischen Förderpolitik beigetragen, die teuer, sozial unausgewogen und 
nicht zukunftsfähig sei. Die nicht nachhaltigen Subventionen müssten beendet und u. a. 
sogenannte ökosystemare Dienstleistungen angemessen honoriert werden. 

Landwirte in Europa und weltweit müssten in die Lage versetzt werden, das Land „ge-
meinwohleffizient“ zu nutzen. 

Die Studie enthält auch einen Vorschlag zu einer Quotierung bei Tierhaltung, Grünland 
und Feuchtkulturen, denn Böden seien nicht nur Ressource, um Lebensmittel zu pro-
duzieren und die Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung zu sichern. Sie müss-
ten in Zeiten des Klimawandels auch CO2 binden, bei Flutkatastrophen Wasser aufneh-
men und die Biodiversität erhalten. 

Über dieses Thema berichtete auch BR24 im Radio am 11.09.2024 um 20:08 Uhr.  



Drucksache  19/3721 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 2 

 

Diese Agrar-Studie der Deutschen Bischofskonferenz stößt vielen Bauern sauer auf – 
einige denken über den Kirchenaustritt nach. Der Eichstätter BBV-Kreisobmann Johan-
nes Scharl nennt das Papier „unsachlich“. „Wenn nun gemeinwohlorientierte Förderpo-
litik in den Mittelpunkt gerückt wird, wird so getan, als hätten die bäuerlichen Familien-
betriebe bei uns in den vergangenen Jahrzehnten nicht nachhaltig gewirtschaftet.“ Fehl-
entwicklungen seien korrigiert worden.  

Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschafte, Forsten und Tourismus Michaela  
Kaniber kritisiert Vorschläge der Deutschen Bischofskonferenz zur Landwirtschaft, bei 
denen es auch um mögliche Nutzungsvorgaben geht. Die in einer Studie präsentierten 
Forderungen der Bischöfe nach einer gemeinwohlorientierten Landnutzung seien für 
manche Regionen dieser Welt richtig und wichtig: „Für falsch halte ich es allerdings, alle 
Bäuerinnen und Bauern per se unter Generalverdacht zu stellen.“ 

„Bäuerliche Landwirtschaft ist gelebte Nachhaltigkeit im Sinne des Schöpfungsgedan-
kens“, Staatsministerin Michaela Kaniber vermisse auch eine differenziertere Betrach-
tungsweise der Landwirtschaft, die von Land zu Land sehr unterschiedlich betrieben 
werde.  

Die Sachverständigen heben auch die Rolle der Kirchen hervor. Der Augsburger  
Bischof Bertram Meier, Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen  
Bischofskonferenz, betont, „dass auch der Globus uns allen gehört und dass nicht nur 
einige wenige das Privileg haben, Land zu besitzen.” Aber auch im eigenen Haus 
müsse man gut hinschauen. Etwa bei der Frage, wie Kirchenland bewirtschaftet werde. 
Hier liege noch „ein großes Stück Weg” vor der Kirche. 

Die Kirche ist der größte private Grundbesitzer in Deutschland, insbesondere auch von 
landwirtschaftlichen Ackerflächen und Forst. Die römisch-katholische Kirche ist mit 
8 250 km² Grundeigentum größter privater Grundbesitzer in Deutschland. Der Sozial-
wissenschaftler Carsten Frerk führte im Jahr 2013 neue Berechnungen durch, nach de-
nen sich das Vermögen der katholischen Kirche 2013 auf bis zu 200 Mrd. Euro belief. 
Die ca. 15 000 Kirchengemeinden der evangelischen Kirche verfügen insgesamt über 
einen Grundbesitz von ca. 325 000 Hektar.  

 

 



gestiegen, während der Staatshaushalt um 47 % gestiegen ist. Das zeigt Kommu-
nalfreundlichkeit und Unterstützung in allen Bereichen.

Zweiter Punkt. Die Investitionsquote in den bayerischen Kommunen liegt mit 
23,4 % so hoch wie in keinem anderen Bundesland. Der Schnitt liegt in den deut-
schen Bundesländern bei 16 %, in Nordrhein-Westfalen bei 12,7 %. Eines muss 
man zumindest klarstellen, nämlich dass wir noch in der Lage sind, in die Zukunft 
zu investieren. Das sind die Zahlen vom letzten Jahr, und es gibt auch in diesem 
Jahr eine hohe Investitionsquote.

Dritter Punkt. Die Kassenkredite bei unseren Kommunen betragen 49 Euro pro 
Einwohner. In Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz liegen sie bei über 
1.000 Euro pro Einwohner. Das ist Ihre Verantwortung, die Sie in den Jahren auf-
gehäuft haben.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir müssen mit den Dingen verantwor-
tungsvoll umgehen. Es muss vor allem in Berlin aufhören, dass ständig neue Be-
schlüsse gefasst werden, die nach unten durchgereicht werden und die am Ende 
den Freistaat und die Kommunen vor unlösbare Aufgaben stellen und unsere 
Haushalte und die Haushalte der Kommunen massiv unter Druck setzen. Wir müs-
sen am Ende sehen, was wir unter diesen Rahmenbedingungen, unter diesen 
Steuereinnahmen, unter diesen Ausfällen bei der Steuerschätzung auf den Weg 
bringen. Aber dass wir in dieser schwierigen Situation mit um 58 Milliarden Euro 
zurückgehenden Steuereinnahmen sind, das ist auf Ihre, auf die rot-grüne Wirt-
schafts- und Finanzpolitik zurückzuführen. Sie müssen sich im Grunde bei den 
Menschen in Deutschland entschuldigen, dass Sie das Land in eine Rezession ge-
führt haben, was uns an allen Ecken und Enden in Schwierigkeiten bringt.

(Zuruf)

Die Staatsregierung wird den Nachtragshaushalt und den kommunalen Finanzaus-
gleich noch im Dezember vorlegen, und dann können wir über die Dinge, ich hoffe, 
in Sachlichkeit und Ernsthaftigkeit, weiter diskutieren. – Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN – Zuruf)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Staatssekretär. 
– Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. 

Da die Einladungszeit von 18 Uhr bereits überschritten ist, werden wir den Dring-
lichkeitsantrag der SPD-Fraktion, Drucksache 19/3720, in der nächsten Plenarsit-
zung abstimmen. 

Ich darf Ihnen jetzt noch das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zum Dring-
lichkeitsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bekannt geben. Das 
Thema war "Menschen und Umwelt schützen, Klimaschutz ernst nehmen: Bau-
recht für 3. Start- und Landebahn am Flughafen München endgültig politisch beer-
digen!", Drucksache 19/3719. Mit Ja haben 33 Abgeordnete gestimmt, mit Nein 
haben 94 gestimmt, Stimmenthaltungen: keine. Damit ist der Dringlichkeitsantrag 
abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 3)

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksachen 19/3721 mit 19/3723 werden im 
Anschluss an die heutige Sitzung in den jeweils zuständigen federführenden Aus-
schuss verwiesen.

Vielen Dank für die engagierte Debatte. Die Sitzung ist geschlossen.

Protokoll 19/31
vom 24.10.2024
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katrin Ebner-Steiner, Christoph Maier, 
Martin Böhm u.a. und Fraktion (AfD) 
Drs. 19/3721 

Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Flächen in Kir-
chenbesitz offenlegen! 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Ralf Stadler 
Mitberichterstatter: Thorsten Schwab 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft, 
Forsten und Tourismus federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben 
sich mit dem Dringlichkeitsantrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 15.  
Sitzung am 6. November 2024 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Petra Högl 
Stellvertretende Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katrin Ebner-Steiner, Christoph Maier, 
Martin Böhm, Richard Graupner, Prof. Dr. Ingo Hahn, Markus Walbrunn, Ralf 
Stadler, Gerd Mannes, Harald Meußgeier und Fraktion (AfD) 

Drs. 19/3721, 19/4187 

Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Flächen in  
Kirchenbesitz offenlegen! 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold



Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. a. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die endgültige Abstimmliste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der endgültigen Abstimmliste einver­

standen ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Auch das sind offensichtlich alle 

Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? – Die gibt es nicht. Stimmenthaltungen? – Die 

gibt es auch nicht. Dann übernimmt der Landtag diese Voten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch darauf hinweisen, dass unter den 

Tagesordnungspunkten 4 und 5 wieder zwei Wahlen mit Namenskarte und Stimmzet­

tel stattfinden. Ich bitte Sie daher, Ihre Stimmkartentasche – soweit noch nicht gesche­

hen – rechtzeitig aus Ihrem Postfach vor dem Plenarsaal abzuholen.

Nachdem der Ältestenrat in seiner letzten Sitzung eine Verkürzung bei der Dauer der 

Wahlgänge beschlossen hat, beträgt die Abstimmzeit für die Wahl bei Tagesordnungs­

punkt 4 heute vier Minuten und die Abstimmzeit für die Wahl bei Tagesordnungs­

punkt 5 zwei Minuten. Ich bitte Sie, das bei Ihrer Disposition entsprechend zu berück­

sichtigen.

Protokollauszug
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